
1. Einwendungen zum Regionalplan Main-Rhön sowie Stellungnahmen des Regionalverbands

zu WK 3 (bei Hendungen)
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schen dem Grabfeld um Bad Königshofen und der Rhön werden erheblich beein-
trächtigt bzw. unterbrochen. Hinweis: Bildstock (Einzeldenkmal) liegt in der Fläche 
(Listentext: Bildstock in Neurenaissanceform, Reliefs von Kreuzigungsgruppe und 
Pietà, seitlich Engelsköpfe, 1876, laut Inschrift 1916 restauriert.) 

ST 145 Die aufgeführten Denkmäler haben keine herausragende Bedeutung hinsichtlich 
ihrer landschaftlichen Wirkung bzw. Sichtbeziehungen. Daher ist deren Beeinträch-
tigung durch WKA allenfalls gering gegeben. Die Kulturlandschaft Grabfeld ist in 
der Region Main-Rhön, die insgesamt über eine sehr hohe landschaftliche Qualität 
verfügt, zu den Landschaften eher geringerer Qualität zu zählen. Neben dem Frei-
halten der wertvollen Landschaftsräume, die i.d.R. von Höhenzügen geprägt sind, 
auch von den Blickbeziehungen auf diese, würde eine Positivplanung unmöglich 
machen und kann daher nicht zum Tragen kommen. Der Bildstock ist in einem 
Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

BV 145 Keine Änderung. 

E 146 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 22.02.2012 
1 km-Zone zu Rotmilan und Baumfalke einhalten; Verzicht auf südlichen Bereich 

ST 146 Der Abstand von 1 km zum Brutstandort des stark gefährdeten und seltenen Rotmi-
lan sollte eingehalten werden (vgl. auch „Windkraft-Erlass“ vom 20. Dezember 
2011 (Anlage 2)). Baumfalken hingegen brüten weniger standorttreu und verfügen 
über einen günstigen Erhaltungszustand. 

BV 146 Der Abstand von 1 km zum Brutstandort des Rotmilans ist einzuhalten; WK 3 
entspr. anzupassen. 

E 147 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 29.02.2012 
Dieses Vorranggebiet wird aus Artenschutzgründen abgelehnt, insb. wegen zu 
geringem Abstand zu Horst- bzw. Neststandorten gefährdeter bzw. sensibler Vo-
gelarten. 

ST 147 S. ST 146 
BV 147 S. BV 146 

E 148 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg, Bereich Forsten 
02.03.2012 
Nördlich von Bahra wurde ein Waldgebiet erfasst, das gemäß WFP R3 als Wald mit 
besonderer Bedeutung für Bodenschutz, Klimaschutz, das Landschaftsbild und als 
Lebensraum und für die biologische Vielfalt ausgewiesen ist. Dieser Bereich sollte 
ausgespart bleiben. 

ST 148 Gemäß den Ausschlusskriterien ist dieser Wald mit besonderer Funktion als Aus-
schlussgebiet festzulegen. Der Plan sollte entsprechend geändert werden. 

BV 148 WK 3 ist im Süden im Bereich der Überlagerung mit dem Wald mit besonderen 
Funktionen zurückzunehmen.  

E 149 Bayer. Industrieverband Steine und Erden e.V. 19.12.2011 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand (ca. 
300 m) von Windkraftanlage zu VR/VB für Bodenschätze und bestehenden Stein-
brüchen/Gruben einzuhalten ist. Insbesondere zu Steinbrüchen ist ein ausreichen-
der Sicherheitsabstand erforderlich, um die Standsicherheit der Windkraftanlagen 
durch die in Steinbrüchen notwendigen Sprengungen nicht zu gefährden. Deshalb 
bitten wir um Reduzierung der VR WK 4, damit genügend Sicherheitsabstand zum 
bestehenden VR SD/KS7 „Östlich Mittelstreu“ eingehalten wird. 

ST 149 Da es sich hier um ein Vorranggebiet für den Abbau von Sand und Kies handelt, ist 
nicht von Sprengungen auszugehen. Hinsichtlich der Standsicherheit von WKA 
wurde ein entsprechender Abstand von 100 m eingehalten. 

BV 149 Keine Änderung.  

E 150 Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern 28.12.2011 
Die Vorrangfläche WK 4 befindet sich im Anschluss an die Vorrangfläche für Sand 
und Kies SD-KS7. Hier muss ebenfalls ein Mindestabstand zwischen den einzelnen 
Ausweisungen eingehalten werden. 

WK 4 

ST 150 Da es sich hier um ein Vorranggebiet für den Abbau von Sand und Kies handelt, ist 
nicht von Sprengungen auszugehen. Hinsichtlich der Standsicherheit von WKA 
wurde ein entsprechender Abstand von 100 m eingehalten. 

zu WK 4 (zwischen Hollstadt, Unsleben und Bahra)
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BV 150 Keine Änderung. 

E 151  Privater Einwender 21.10.2011 und 27.01.2012 
Hiermit stelle ich den Antrag auf Aufnahme meiner beiden Feldstücke in 97618 
Hollstadt, Gemarkung SEE,  und im Regionalplan für Windkraft 
der Region Main-Rhön. (Anlagen) 
Hiermit widerspreche ich gegen den Regionalplan Windkraft in der Region Main-
Rhön. Ein früherer Entwurf des Regionalplans hatte beide Flurnummern in 97618 
Hollstadt, Gemarkung See, Größe 2,564 ha und , Größe 
3,514 ha als Windeignungsflächen ausgewiesen, d.h. kein Ausschlusskriterium 
hatte die beiden Flächen überlagert, hiermit stelle ich den Antrag auf die Aufnahme 
der beiden o.g. Feldstücke in den Regionalplan Main-Rhön. (Anlage) 

ST 151 Die Regionalplanung plant grundsätzlich nur gebiets- und nicht flächenscharf. Di-
rekt an ein Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet angrenzende Grundstücke liegen – z.T. 
zu einem wesentlichen Teil – im Bereich der regionalplanerischen Unschärfe. Im 
konkreten Fall steht der südlich WK 4 gelegene Aussiedlerhof einer Ausdehnung 
des Vorranggebietes nach Süden entgegen. 

BV 151 Keine Änderung. 

E 152 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 15.02.2012 
Entfernung zu den umliegenden Orten, Oberstreu mit Mönchshof, Mittelstreu, Uns-
leben, Heustreu mit Michaelskapelle, Hollstadt, Bahra zwischen 1,5 und 3 km. 
Durch die zurückgesetzte Lage der Fläche auf dem Höhenzug ist nur von einer 
geringen Beeinträchtigung der im Streu- bzw. Bahragrund liegenden Orte auszuge-
hen. Die Fernblicke zwischen dem Grabfeld um Bad Königshofen und der Rhön 
werden erheblich beeinträchtigt bzw. unterbrochen. 

ST 152 Neben dem Freihalten der wertvollen Landschaftsräume, die i.d.R. von Höhenzü-
gen geprägt sind, auch von den Blickbeziehungen auf diese, würde eine Positivpla-
nung unmöglich machen und kann daher nicht zum Tragen kommen. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 

BV 152 Keine Änderung. 

E 153 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 22.02.2012 
Eine Herausnahme des Kernbereichs der Wiesenweihe ist zwingend erforderlich. 
Kompletter Verzicht auf südlichen Abschnitt erforderlich (Rotmilan, Schwarzmilan 
und Baumfalke), analog Wiesenweihe. 

ST 153 Der Reduzierung des Vorranggebietes entsprechend den Brutvorkommen von 
Rotmilan, Schwarzmilan sollte aufgrund vorliegender Konflikte mit dem Artenschutz 
gefolgt werden. Der verbleibende südliche Bereich sollte wegen der weiteren arten-
schutzrechtlichen Konflikte (grundsätzlichen Vorkommen der Wiesenweihe, die 
allerdings ihren Brutstandort stets ändert und nur sehr lokal in dessen Nähe ge-
fährdet ist, nicht gestrichen werden und Vorkommen des Baumfaölken, der aller-
dings einen günstigen Erhaltungszustand aufweist) in ein Vorbehaltsgebiet geän-
dert werden.  

BV 153 Innerhalb der 1 km-Abstände zu den Brutplätzen von Rot- und Schwarzmilan ist 
das Vorranggebiet WK 4 zu streichen. Weiterhin ist der südliche Bereich des Ge-
bietes nicht als Vorrang- sondern als Vorbehaltsgebiet auszuweisen. 

E 154 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 29.02.2012 
Dieses Vorranggebiet wird aus Artenschutzgründen abgelehnt, insb. wegen zu 
geringem Abstand zu Horst- bzw. Neststandorten gefährdeter bzw. sensibler Vo-
gelarten.

ST 154 S. ST 153 
BV 154 S. BV 153 

E 155 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 15.02.2012 
Entfernung nach Hendungen (Ensemble und Einzeldenkmäler, Dorfmauer) ca. 
1 km; Entfernung nach Wargolshausen ca. 1,5 km. Die von Hendungen aus in Er-
scheinung tretende Fläche ist kleiner und teils von Wald abgeschirmt, so dass die 
Beeinträchtigung nicht erheblich ist, wenn auch der Schauplatz der „Sage von der 
Gern“ überbaut wird. Beeinträchtigung der Kulturlandschaft Grabfeld. 

WK 5 

ST 155 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Kulturlandschaft Grabfeld ist in 
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Naturschutzrechtliche Belange (Schutz des Rotmilans) stehen dann einer Genehmi-
gung der Anlagen WEA 12 bis WEA 14 nicht entgegen. 

Wiesenweihe, Rohrweihe 

An den verbleibenden Anlagenstandorten in den Gemarkungen Mittelstreu und Unsle-
ben wird durch die Unterschreitung des 1.000 m Abstandes von Brutplätzen der Wie-
senweihe und der Rohrweihe zu den projektierten Anlagen ein erhöhtes Tötungsrisiko 
für diese Arten insgesamt zwar als wahrscheinlich angesehen, durch den Wegfall von 
vier Anlagenstandorten und durch Anlagenabschaltungen in von der Wiesenweihe bzw. 
Rohrweihe betroffenen Bereichen kann ein Verstoß gegen das Tötungsverbot des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG jedoch verhindert werden.  

Vergleichbar mit den Milanarten nutzte auch die Wiesenweihe in den letzten Jahren 
das südliche Plangebiet und nach Südwesten angrenzende Bereiche als Brutplatz und 
die Kartoffelanbauflächen gezielt zur Nahrungssuche. Die Wiesenweihe brütete in den 
vergangenen zehn Jahren regelmäßig im Untersuchungsgebiet. Während der Brutzeit 
2011 wurden drei bis vier Brutpaare der Wiesenweihe nachgewiesen. Die beobachte-
ten Flugbewegungen erstrecken sich vorwiegend auf den Nahbereich in Umkreis des 
Brutplatzes, der jedes Jahr neu gewählt wird.  

Die Nachweise fliegender Rohrweihen erstreckten sich 2011 auf den Raum südlich ei-
ner Linie zwischen Bahra und Unsleben. Brutnachweise fehlen.  

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und nach Rücksprache mit lokalen Gebietsexper-
ten ist festzustellen, dass sich insbesondere die Wiesenweihe, u. a. während der An-
kunft- und Aufzuchtzeit, auch in größeren Höhen über längere Distanzen bewegt. Aus 
diesem Grund ist die Abschaltung aller Windkraftanlagen innerhalb des 1.000 m-
Radius um den Brutplatz erforderlich.  

Ebenso wie das Bayerische Landesamt für Umwelt hält das Landratsamt Rhön-
Grabfeld die von der Antragstellerin vorgeschlagene Abschaltung von jeweils nur einer 
Anlage jedenfalls als nicht ausreichend. Auch im bayerischen Windkrafterlass ist der 
engere Prüfbereich auf den Radius von 1.000 m um Brutplätze festgelegt.  

Sollte sich im Rahmen des noch vorzulegenden Monitoringkonzepts zeigen, dass im 
konkreten Einzelfall die festgestellten Wiesenweihen oder Rohrweihen ein Flugverhal-
ten zeigen, das nicht zu einem erhöhten Tötungsrisiko führt, kann der Radius um den 
Brutplatz, in dem die Windkraftanlagen abzuschalten sind, auf bis zu 500 m reduziert 
werden. Dies ist durch ein jährliches Monitoring entsprechend zu belegen (siehe Ne-
benbestimmung Nr. 8.8). 

Naturschutzrechtliche Belange (Schutz der Wiesenweihe und Rohrweihe) stehen einer 
Genehmigung der Anlagen WEA 5 bis 9 und WEA 12 bis 13 bei Berücksichtigung der 
Betriebseinschränkungen nicht entgegen.  

Baumfalke

Der Baumfalke ist ein Zugvogel mit fehlender Brutplatztreue. Er nutzt grundsätzlich 
fremde, nicht mehr bewohnte Horste zur Brut.  


